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Heinrich Stieglitz

ASOZIALITÄT

Soziologische Reflexionen über gesellschaftlichen Pluralismus und Schule

Sozialität und Asozialität im Verständnis der Soziologie

Es gibt einen zwar durchaus nicht zur Zufrie-
denheit definierten, aber doch immerhin geläu-
figen Begriff der Asozialität. An repräsentati-
ver Stelle heißt es:

„Nach dem augenblicklichen Sprachgebrauch 
wird als asozial bezeichnet, wer auf Grund 
seiner Persönlichkeitsstruktur die berechtigten 
Belange seiner Umwelt fortdauernd wesentlich 
beeinträchtigt, indem er sich in das dem Kul-
turstand seines Volkes entsprechende Gemein-
schafts-, Arbeits- und Familienleben böswillig 
oder anlagebedingt nicht einordnet und so die 
Mindestanforderungen des Zusammenlebens 
nicht erfüllt. Er wird seiner Umgebung zur 
ständigen Last und stellt sich außerhalb der zu 
fordernden Ordnung.

Zu unterscheiden von diesen gemeinschafts-
fremden, charakterlich meist passiven Asozia-
len sind die gemeinschaftsfeindlichen Antisozi-
alen, die willensstarken, kriminellen Typen, 
sowie die Unsozialen, die als Arbeitgeber und 
Vorgesetzte den Untergebenen gegenüber ihre 
wirtschaftliche Macht ungebührlich ausnutzen 
und berechtigte Forderungen nicht erfüllen. 
Zwischen den einzelnen Typen bestehen flie-
ßende Übergänge.

Zu den Asozialen rechnet man Arbeits-
scheue, Hochstapler, Landstreicher, Stadtbumm-
ler, Krankheitssimulanten, gewisse Trinker-
und Spielertypen, Fürsorgeschmarotzer, Dir-
nen und Zuhälter, bestimmte Gruppen von säu-
migen Nährpflichtigen. Ihnen allen ist gemein-
sam die mangelhafte oder fe

1
hlende Bindung 

an Heimat, Familie und Beruf." )

1) Walter Baumeister, Art. Asozialität, in: Görres-
gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, Bd. I, Freiburg/ 
Brsg. 1957«, Sp. 627 f.

In der Tat gibt diese Umschreibung das geläu-
fige Verständnis des Begriffes der Asozialität 
wieder, wie sie auch den geläufigen Gebrauch 
der Begriffe der Unsozialität und der Antiso-
zialität zum Ausdruck bringt. Dabei fällt auf, 
daß diese Begriffe nicht eigentlich dem Erkennt-
niszusammenhang der Soziologie angehören. 
Der Hinweis auf die Persönlichkeitsstruktur, 
die die Asozialität bewirke, verweist vor allem 
auf die Erkenntnisabsicht der Psychologie, nä- 
herhin die der Sozialpsychologie. Nicht weni-
ger operieren mit ihnen theoretisch aber auch 
die wissenschaftliche Sozialpolitik, die Krimi-
nologie und die Sozialpädagogik. In prak-
tischer Hinsicht gehören sie dem Fürsorgewe-
sen bzw. der Strafrechtspflege an.

In charakteristischer Ähnlichkeit und Unter-
scheidung gibt es aber auch einen soziologi-
schen Begriff des Asozialen, des Unsozialen 
und des Antisozialen. Freilich ist die gegen-
wärtige Soziologie an der durch sie bezeich-
neten Thematik aus hier nicht zu erörternden 
Gründen wenig interessiert. Aus diesem 
Grunde muß das soziologische Verständnis der 
Asozialität, der Unsozialität und der Antiso-
zialität als durchaus ungeläufig gelten. So be-
steht aller Anlaß, diese Begriffe in ihrer sozio-
logischen Bedeutung zu fixieren und sie von 
ihrem herkömmlichen Verständnis klar abzu-
heben.

Ausgangspunkt eines jeden Bestimmungsver-
suches hat der Begriff des Sozialen zu sein. 
Wie die Anschauung der Gesellschaft lehrt, 
verhält sich sozial, wer mit anderen Menschen 
verbunden ist und dieser Verbundenheit einen 
Wert beimißt. Sozialität besagt somit wertge- 
bundenes Zusammensein. Natürlich ist die So-
ziologie, die es wesentlich als ihre Aufgabe an-
zusehen hat, die durch ihre Werthaftigkeit als



soziale konstituierte Vergesellung zu verste-
hen, sich darüber im klaren, daß das gesell-
schaftliche Leben durchaus nicht immer im ge-
nannten Sinn sozial ist. Es gibt auch die Ver-
fehlung, Verkehrung und absichtliche Auflö-
sung sozialer Werte und damit die Auflösung 
von sinnbestimmtem sozialem Leben. Zu deren 
Erfassung hat die sinnverstehende Soziologie 
die Begriffe des Asozialen, des Unsozialen und 
des Antisozialen ausgebildet2). Sie bezeich-
nen nichts anderes als Grade der Destruktion 
sozialer Gestaltbildung.

2) Vgl. etwa Werner Ziegenfuss, Wesen und For-
men der Soziologie, in: Werner Ziegenfuss (Hrsg.), 
Handbuch der Soziologie, Stuttgart 1956, S. 202.

Der denkbar intensivste Angriff auf das soziale 
Zusammen von Menschen liegt vor im Falle 
der Antisozialität. Antisozial verhält sich, wer 
nicht etwa nur in einem moralischen Anarchis-
mus die Umwertung aller sozialen Werte an-
strebt, sondern wer sich vielmehr gegen die 
mitmenschliche Existenz überhaupt wendet. Der 
reine Fall ist der Mörder, sei es als einzelner, 
sei es als Massenmörder, der selbst vor der 
physischen Liquidation des Lebens nicht zu-
rückschreckt. Antisozialität darf insofern als ein 
Grenzphänomen gelten, als durch sie der Be-
stand der Gesellschaft, überhaupt in Frage ge-
stellt wird.

Die auf der Skala der sozialen Deformation 
dem Extrem der Antisozialität vorgelagerte, 
insofern also noch mit Elementen der Soziali-
tät vermischte Mißbildung menschlich-gesell-
schaftlichen Lebens ist die Unsozialität. Sie 
berührt sich mit dem, was eingangs als 
Asozialität aufgewiesen wurde. Unsozial ver-
hält sich, wer die Gesellschaft in ihrem Bestand 
zwar nicht grundsätzlich gefährdet, aber sie 
doch insofern aufs schwerste belastet, als er 
nur unter Aufsicht, wenn nicht sogar nur durch 
Zwang den Ansprüchen eines geordneten ge-
sellschaftlichen Lebens zu entsprechen fähig 
ist. Das Insgesamt der unter dem weit gefaß-
ten Namen der Fürsorge ins Leben gerufenen 
Maßnahmen ist die Reaktion auf die Gegeben-
heiten der Unsozialität und zugleich Ausdruck 
der Hoffnung, das verbliebene Minimum an 
Sozialität in den Typen des Landstreichers, des 
Süchtigen, des Arbeitsunwilligen usw. zu akti-
vieren.

Von dieser Unsozialität unterscheidet sich we-
sentlich die soziologisch verstandene Asozia-
lität. Zunächst und vor allem bleibt festzuhal-
ten, daß dieser Begriff keinerlei Bezug zum 
Komplex jenes gerade genannten Fürsorgewe-
sens besitzt. Sein Bedeutungsgehalt resultiert 
vielmehr aus einer bestimmten gesellschaftli-

chen Wirklichkeitskonstellation. Im Hinblick 
auf diese ist es unerläßlich, den gerade um-
schriebenen Begriff der Sozialität klar erfaßt 
und unablässig vor Augen zu haben. Es sei 
deshalb noch einmal wiederholt: Sozial heißt 
eine Erscheinung dann, wenn eine Personen-
mehrzahl nach Maßgabe gemeinsam geteilter 
Wertüberzeugungen miteinander verbunden 
ist. Ein in Gemeinsamkeit erkannter, bejahter 
und immer wieder aufs neue realisierter Wert 
ist es also, der ein Zusammen stiftet, das man 
eine soziale Gesellschaft nennen kann. Gesell-
schaft in einem positiven Sinn ist somit nur 
dasjenige menschliche Verbundensein, das 
eine Mehrzahl von Personen dergestalt zusam-
menbindet, daß das eine Lebensziel von den 
vielen geteilt wird und Verbindlichkeit besitzt. 
Das gilt grundsätzlich für das Ganze einer Ge-
sellschaft wie für die Vielzahl der sich in ihr 
entfaltenden und zu eben dieser Gesellschaft 
zusammenschließenden sozialen Gestalten.

Vor dem Hintergrund dieser in ihrem Wesen 
wertmäßig sozialen Gesellschaft mag verständ-
lich werden, was der soziologische Begriff der 
Asozialität meint. Er bezeichnet, in einem dezi-
dierten Sinn das Phänomen der individualisti-
schen Auflösung der sozialen Wertgeltung. 
Nicht also wird die Verbindlichkeit der Werte 
überhaupt in Frage gestellt oder gar geleugnet. 
Diese werden nach wie vor respektiert. Was 
sich ändert, ist vielmehr dies: daß die soziale 
Geltungsgrundlage der Werte aufgehoben 
wird zugunsten ihrer nur individuellen Gültig-
keit. Das einzelne Gesellschaftsmitglied nimmt 
für sich in Zuständigkeit, was im Falle der so-
zialen Gesellschaft Recht eben dieser Gesell-
schaft ist. Nicht mehr die durch einen Wert 
verbundene Personenmehrzahl entscheidet 
darüber, ob dieser als solcher und überhaupt 
weiterhin gelten und das Zusammenleben be-
stimmen soll, sondern das sich auf sich selbst 
stellende Individuum. Natürlich ist eine solche 
Entscheidung nur dadurch möglich, daß das In-
dividuum aus der Sozialgestalt, der es ange-
hört, gleichsam heraustritt, sich autonom dem 
ihm ursprünglichen Sozialzusammenhang von 
außen gegenüberstellt und seinen Wertge-
halt einer Prüfung unterwirft.

Diese individualistische Strukturierung läßt 
das gesellschaftliche Leben insofern in ein pre-
käres Stadium treten, als das soziale Dasein 
nicht mehr durch einen vorgegebenen, weil von 
den vielen von vornherein geteilten Sinnzu-
sammenhang ausgezeichnet ist, sondern nun-
mehr abhängt von der Zustimmung der einzel-
nen, wobei diese Zustimmung jederzeit ver-
weigert werden kann. Die Folge der Beanspru-
chung dieses Rechts kommt einer permanenten 



Bedrohung der Sozialität, die Folge der Aus-
übung dieses Rechts kommt dem Vollzug der 
inneren Auflösung der sozialen Gesellschaft 
in eine asoziale gleich. Asozialität im sozio-
logischen Sinne kann damit definiert werden 
als diejenige Befindlichkeit einer Gesellschaft, 
die sich auszeichnet durch einen sozialen Wert-
und damit Sinnverlust, was zur Folge hat, daß 

die soziale Existenz nur mehr ein bloß fakti-
sches und vereinzeltes Nebeneinander auszu-
bilden im Stande ist, so daß die Gesellschaft 
gleichsam den Charakter einer dinghaft ge-
wordenen Gemengelage erhält, die bar jedes 
einsehbaren Sinnes als naturhaft-gesetzliches 
und insof
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ern apersonales Geschehen er-

scheint ).

Asoziale und sogenannte pluralistische Gesellschaft

Offensichtlich umreißt diese Definition zugleich 
nichts weniger als den Zustand, in dem sich un-
sere Gesellschaft weitgehend befindet. Sie ist 
weithin zu einer asozialen Gesellschaft gewor-
den. Es verwundert deshalb auch nicht, wenn 
man die Thematik des vielfältigen soziologi-
schen Erkenntnisbemühens in die Frage klei-
den kann: Wie ist Gesellschaft möglich?4 ) 
Offenkundig hat die Asozialität ein Ausmaß 
erreicht, daß menschlich-soziales Leben von 
vornherein nicht mehr gewährleistet erscheint. 
Aber natürlich ist die Frage, wie Gesellschaft 
möglich sei, schon allemal von der Einsicht be-
stimmt, daß jede Art produktiver soziologi-
scher Erkenntnis am Urphänomen der sozialen 
Gesellschaft orientiert bleiben muß. Insofern 
unterscheidet sie sich von nicht wenig verbrei-
teten soziologischen Denkweisen, die aus 
einem oberflächlichen Erkenntnisbemühen, 
wenn nicht sogar aus voller Absicht den be-
stehenden krisenhaften Zustand nicht zur 
Kenntnis nehmen bzw. sich gegenüber der Ein-
sicht in die tiefgreifende Asozialität der Ge-
genwartsgesellschaft verweigern. Gesellschaft 
erscheint dann simpel als etwas Vorhandenes, 
das irgendwie funktioniert. Die zu ihrer Erfas-
sung benötigten Vokabeln sind rasch entwik- 
kelt.

4) Vgl. hierzu etwa Heinrich Popitz, Soziale Nor-
men, in: Europäisches Archiv für Soziologie, 1961, 
Nr. 2, S. 198.

3) Zur näheren Charakterisierung einer asozial ver-
faßten Gesellschaft vgl. etwa Werner Ziegenfuss, 
Der soziologische Gestaltbegriff, in: Zeitschrift 
für die Gesamte Staatswissenschatt, Bd. 106 (1950), 
wo es S. 224 heißt: In einer solchen Gesellschaft 
existieren die Menschen nicht mehr „in geschlosse-
nen Lebenskreisen, sondern vielmehr in der über-
wiegenden Zahl in ständig wechselnden und nur 
einen jeweils winzigen Teil ihres Wesens und Den-
kens einnehmenden Gruppierungen. Die einzelnen 
Berührungsweisen mit der Mitwelt eröffnen fast 
immer nur gleichsam flüchtige Durchblicke auf ein 
in begrenzter Hinsicht Sinnvolles, und selbst dort, 
wo in Familien und Berufsgemeinschaften noch ein 
engerer Zusammenhang gewahrt bleibt, realisiert 
sich dieser in einer immer bunteren und immer 
weniger ganzheitlich zu verstehenden Mannig-
faltigkeit von untereinander kaum verbundenen 
einzelnen Begegnungen und Akten des Zusammen-
wirkens, in Konferenzen und Besprechungen, in 
spezialisierten Arbeitsvollzügen und wenn auch in 
ihrer Auswirkung noch so weittragenden Beschlüs-
sen und Maßnahmen. Die Gesamtheit aller gesell-
schaftlichen Bezüge und Akte tritt, wenn der ein-
zelne sie sich überhaupt schon einmal zu vergegen-
wärtigen sucht, nur als ein diffuses Wirrsal von 
Details vor seinen Blick, und die Vielzahl von Mit-
menschen, die sich in wachsender Fremdheit um 
ihn herumbewegt, wird ihm zur bloßen .Masse'. 
Dieser vermag er sich nicht mehr gleichsam von 
.innen' her verstehend zu nähern, sondern sie ver-
harrt in einer kompakten Objektivität von nahezu 
dinglichem Charakter vor seinem geistigen Auge."

Einer der verbreitetsten Begriffe, der sich seit 
rund einem Jahrzehnt zur globalen Kennzeich-
nung des gesellschaftlichen Lebens der Gegen-
wart durchgesetzt hat, ist der Begriff der plu-
ralistischen Gesellschaft. In charakteristischer 
Weise ist dieser Begriff, so wie er in der Regel 
verwendet wird, nicht in Korrespondenz mit 
dem positiven Begriff der Sozialität entwickelt 
worden, sondern von jener von einer Vorein-
genommenheit nicht ganz freien Soziologie, so-

fern man ihn nicht überhaupt einem sozialwis-
senschaftlichen Dilettantismus zurechnen muß. 
Wäre der Begriff des Pluralismus im Hinblick 
auf den sozialen Wertcharakter der Gesell-
schaft konzipiert, dann drückte er nichts ande-
res aus, als daß die Vielzahl sozialer Gestal-
ten, in die sich eine jede entwickelte Gesell-
schaft differenziert, um einer optimalen Wert-
verwirklichung willen in einem produktiven 
Wetteifer miteinander liegen. Der positive Plu-
ralismusbegriff, den es nicht nur auch gibt, 
sondern der allein einer um wirklichkeitsgül-
tige Einsichten bemühten Soziologie entspricht, 
benennt somit den Reichtum der in der ganzen 
Breite bis hin zu den unscheinbarsten Formen 
des sozialen Lebens entfalteten sozialen Wer-



le. Von diesem Bedeutungsgehalt ist der ge-
läufige Pluralismusbegriff weit entfernt. Ganz 
eindeutig ist er angesichts der Asozialität der 
Gegenwartsgesellschaft von einem soziologi-
schen Denken gebildet, das die soziale De-
struktion als solche nicht erfassen kann oder 
will und deshalb genötigt ist, die ja unab-
weisbare Problematik sozialer Gestaltbildung 
umzudeuten in die Gegebenheit einer gesell-
schaftlichen Vielfalt. Im geläufigen Pluralismus-
begriff liegt insofern eine Verschleierung, 
wenn nicht gar Leugnung der asozialen Ver- 
faßtheit der gegenwärtigen Gesellschaft vor. 
Als solcher vermittelt der Begriff des Pluralis-
mus somit keine Erkenntnis, sondern erweist 
sich als ein ideologisches Instrument, das vor-
züglich geeignet ist, ein schlechtes soziales Ge-
wissen zu beschwichtigen, indem diesem ge-
sagt wird, die Gegenwartsgesellschaft sei ja 
gar nicht asozial, sondern vielfältig.

Um diesen Charakter des geläufigen5) Plu-
ralismusbegriffs zu bestätigen, mag es erlaubt 
sein, eine Untersuchung vorzus
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tellen, die sich 
die Bestimmung dieses Begriffs ausdrücklich 
zur Aufgabe macht. Unter den vorliegenden ) 
Arbeiten fällt unsere Wahl auf eine von Pro-
fessor Dr. Hugo Staudinger unter dem Titel 
„Schule und pluralistische Gesellschaft" vorge-
legte Studie, die über jene Bestimmung hinaus 
eine Reihe von Schlußfolgerungen für die Ge-
staltung des Schulwesens in der pluralisti-
schen Gesellschaft zieht und insofern als er-
ziehungssoziologische Arbeit unser besonde-
res Interesse beanspruchen kann7). Zugleich 
ist damit die Disposition der folgenden Überle-
gungen gekennzeichnet, die sich in einem er-
sten Schritt der Würdigung des Pluralismus- 
begriffs und in einem zweiten der Analyse des 
Zusammenhanges von Schule und pluralisti-
scher Gesellschaft widmen werden.

5) Der Pluralismusbegriff hat einen nicht unerheb-
lichen Bedeutungswandel durchlaufen, der wenig-
stens erwähnt sein soll. Seinen Ursprung, von dem 
sich das heutige Verständnis so gut wie vollständig 
gelöst hat, besitzt er in der Politischen Wissen-
schaft des beginnenden 20, Jahrhunderts, die ihn 
zur Kennzeichnung der neu heraufgekommenen 
intermediären staatlichen Vergesellungen prägte. 
Vgl. zu diesem Phänomen etwa Wolfgang Jahrow, 
Art. Pluralismus, in: Friedrich Karrenberg (Hrsg.), 
Evangelisches Soziallexikon, Stuttgart 19655, Sp. 
971: „Den Rang einer politischen Theorie erhielt 
der Pluralismus, als es am Ende des 19. Jahrhun-
derts in der reifenden industriellen Massengesell-
schaft zu Spannungen zwischen den überkommenen 
Herrschaftsstrukturen und dem gesellschaftlichen 
Prozeß kam. In dem Raum zwischen Staat und 
Individuum bildeten sich in immer stärkerem Maße 
organisierte gesellschaftliche Gruppen, die Einfluß 
auf die staatliche Willensbildung zu nehmen ver-
suchten. Ähnlich wie es von Seiten des individuali-
stischen Liberalismus geschah, bestritten die Theo-
retiker des Pluralismus dem autoritär-bürokrati-
schen Obrigkeitsstaat das Recht, gleichsam als 
höchste Instanz alle Macht auf sich zu konzentrie-
ren und forderten die prinzipielle Gleichwertigkeit 
des Staates und der innerstaatlichen gesellschaft-
lichen Verbände. Ihre Kritik richtete sich jedoch 
auch gegen jene radikaldemokratische Tendenzen, 
die, von Rousseau kommend, Sondergemeinschaften 
als Verfälschung des Gememschaftswillens bezeich-
neten." — Als wichtigste Beiträge zur Analyse 
dieses Pluralismus müssen gelten: Otto von 
Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bde., 
Berlin 1868/1913; F. W. Maitland, Art. Introduction, 
in: O. v. Gierke, Political Theories of the Middle 
Ages, Cambridge 1900; Leon Duguit, Les Trans-
formations du Droit Public, Paris 1913; Maurice 
Hauriou, Theorie de l’Institution et de la Fonda- 
tion, Paris 1925; Gaetano Mosca, Elementi di 
Scienza Politika, zuerst 1895, endgültige Fassung 
Bari 1939; auf der Grundlage von William James, 
A Pluralistic Universe, von 1909 bietet die um-
fassendste Theorie des Pluralismus wohl Harold J. 
Laski, A Grammar of Politics, London 1925; für 
Deutschland beendet die Diskussion Carl Schmitt, 
Der Hüter der Verfassung, Tübingen 1931.

In spezifischer Weise hat sich die politikwissen-
schaftliche Diskussion des Pluralismus in eine Ana-
lyse des Verbandswesens gewandelt. Vgl. dazu 
etwa folgende nach 1945 in Deutschland erschie-
nene Untersuchungen: Werner Weber, Spannungen 
und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem, 
Stuttgart 1951; Rupert Breitling, Die Verbände in 
der Bundesrepublik, Meisenheim/Glan 1955; Theo-
dor Eschenburg, Herrschaft der Verbände?, Stutt-
gart 1955; Joachim H. Kaiser, Die Repräsentation 
organisierter Interessen, Berlin 1956.
Daß der Pluralismusbegriff auch in der christlichen, 
näherhin katholischen Soziallehre Verwendung fin-
det, soll nicht unerwähnt bleiben. Vgl. dazu Os-
wald von Nell-Breuning, Art. Unitarismus und 
Pluralismus, in: Oswald von Nell-Breuning und 
Hermann Sacher (Hrsg.), Wörterbuch der Politik, 
Freiburg/Brsg. 1952 (1954), Abschnitt: Gesellschaft-
liche Ordnungssysteme.
6) Vgl. Art. Pluralism, in: Encyclopaedia of Social 
Sciences, New York 1951; Ernst Fraenkel, Art. 
Pluralismus, in: Ernst Fraenkel und Karl Dietrich 
Bracher (Hrsg.), Staat und Politik, Fischer Lexikon 
Bd. 2, Frankfurt/M 1957; Goetz Briefs, Art. Plura-
lismus, in: Görresgesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, 
Bd. VI, Freiburg/Brsg. 19616; Otto Heinrich von der 
Gablentz, Der Staat in der pluralistischen Gesell-
schaft, in: H. D. Ortlieb (Hrsg.), Hamburger Jahr-
buch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 
4. Jahr, Tübingen 1959; W. Kornhauser, The Poli- 
tics of Mass Society, London 1960; Helge Pross, 
Zum Begriff der Pluralistischen Gesellschaft, in: Max 
Horkheimer (Hrsg.), Zeugnisse. Theodor W. Adorno 
zum 60. Geburtstag, Frankfurt/M. 1963; Joachim 
Matthes, Gesellschaftspolitische Konzeptionen im 
Sozialhilferecht (darin die Abschnitte: Die Theorie 
vom gesellschaftlichen Pluralismus sowie Exkurs 
über den philosophischen und politischen Pluralis-
mus-Begriff), Stuttgart 1964; Karl Hosl, Pluralismus 
und pluralistische Gesellschaft, Salzburg 1967.
7) Vgl. neben Staudinger auch: Karl Erlinghagen, 
Die Schule in der pluralistischen Gesellschaft, Frei- 
burg-Basel-Wien 1964.
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Seiner nicht ohne Scharfsinn durchgeführten 
Untersuchung stellt Staudinger bekenntnishaf-
te Worte voran: Verfolge man die Diskussion 
über die Gestaltung des Schulwesens, so könne 
man unschwer feststellen, daß in ihr immer 
wieder das Stichwort von der pluralistischen 
Gesellschaft falle, die, so heiße es, „als der ent-
schiedene Widersacher echter Bildungsarbeit" 
anzusehen wäre. Das sei völlig falsch, denn 
man müsse sich doch darüber klar sein, „daß 
der Pluralismus unserer Gesellschaft in einer 
engen Korrelation zu unserer freiheitlichen 
Staats- und Gesellschaftsordnung steht", wes-
halb man, so ist zu lesen, „sicher eindeutig 
sagen" könne, „daß eine Gesellschaft geistig 
profilierter, freier und mündiger Menschen 
zwar nicht denknotwendig, aber doch ge-
schichtlich-faktisch heute pluralistisch se

8
in 

wird" ). Insofern deswegen alle Absichten 
einer Überwindung des Pluralismus als frag-
würdig gelten müssen, sei es das Gebot der 
Stunde, sich seine Lebensform zu eigen zu ma-
chen. Im Dienst dieser These steht das Be-
mühen Staudingers, den Pluralismus des 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebens durch 
vier Merkmale zu kennzeichnen. Unbeschadet 
der Frage, ob durch sie eine erschöpfende 
Charakterisierung erreicht wird, seien diese 
vier Merkmale im folgenden vorgestellt.

Pluralität von Interessengruppen

Zum ersten heißt es: „Unsere Gesellschaft ist 
gekennzeichnet durch eine Pluralität von Inter-
essengruppen." 9) Natürlich weiß Staudinger 
selbst, daß bei einem auch von ihm weit gefaß-
ten Begriff von Interessengruppen jede ent-
faltete Gesellschaft eine Vielzahl solcher Grup-
pen aufweist und insofern „pluralistisch" ist. 
Er drückt das so aus, daß er davon spri

10

cht, daß 
eine jede Gesellschaft „strukturiert" sei, 
„d.h.,daß sie aus einer Vielzahl von Individuen 
und Gruppen besteht" ).  Natürlich ist das so-
ziologisch höchst dilettantisch ausgedrückt, 
aber das Gemeinte kann man erahnen. Es soll 
gesagt sein, daß das zu einer Gesamtgesell-
schaft sich ausformende soziale Leben kein 
Chaos darstellt, sondern ein Insgesamt von zu-
einander wohlgeordneten sozialen Gestalten. 

Wenn es aber so ist, worin ist dann die Eigen-
tümlichkeit des Pluralismus der Gegenwarts-
gesellschaft zu erblicken? Auf diese Frage gibt 
Staudinger eine doppelte Antwort. Er sagt zum 
ersten: „Die Interessengruppen" — soziolo-
gisch gesprochen also gewisse soziale Gestal-
ten im Gesamtzusammenhang des gesellschaft-
lichen Lebens — „früherer Zeiten haben — zu-
mindest in der Regel — auch das Wohl des 
Ganzen um des Ganzen willen bejaht. Viele 
unserer heutigen Interessengruppen dagegen 
neigen dazu, das Wohl des Ganzen allenfalls 
nur noch deshalb und insoweit zu bejahen, wie 
es eine notwendige Voraussetzung dafür ist, 
daß die Interessen der eigenen Gruppe maxi-
mal gesichert w 11erden." ) Projiziert man die-
se Aussage auf den Wertekanon, der in einer 
sozialen Gesellschaft von allen sozialen Ge-
stalten, die diese bilden, bejaht und gelebt wird, 
dann besagt sie, daß in der Gesellschaft der 
Gegenwart der gesamtgesellschaftlich bedeu-
tende Wertkosmos — also das Wohl des Gan-
zen — seinen Charakter als gestaltbildende 
Maxime verloren hat. Gruppen- oder sogar 
einzelindividualistische Werte sind an die 
Stelle solcher getreten, die den Gesamtzusam-
menhang begründen. Die Folge ist eine Auflö-
sung der Sozialität des gesellschaftlichen Le-
bens als eines Ganzen, dessen Zusammenhang 
nur noch insoweit gewahrt bleibt, als er sich 
für die Verwirklichung partikularistischer 
Ziele als unverzichtbar erweist. Pluralität gibt 
sich damit zum ersten Male als Asozialität zu 
erkennen.

Die zweite Antwort auf die Frage, was die In-
teressengruppen der Gegenwartsgesellschaft 
von denen früherer Zeiten unterscheidet, gibt 
zur selben Schlußfolgerung Anlaß. Staudinger 
schreibt: „Die Interessengruppen früherer Zei-
ten waren überwiegend personal geprägt: der 
Mensch als Person gehörte zu einer Gilde, 
Zunft oder Bruderschaft. Die Gemeinschaft 
war prinzipiell für alle seine Nöte und 
Sorgen mitzuständig. Die Interessengruppen 
der Gegenwart sind überwiegend real orien-
tiert: die Berufsverbände, Fachschaften, Ver-
braucherverbände" usw. „sind jeweils nur für 
ganz bestimmte Sachinteressen zuständig." 12 ) 
Die Prüfung dieser zutreffenden Einsicht wird 
einsetzen an der Differenz, die die eine von 
der anderen Art der sozialen Gestalten unter-

11) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 8
12) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 8 f.

8) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, in: Deutsches Institut für Bildung und 
Wissen (Hrsg.), Frankfurt/M. 1961, S. 7.
9) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 8.
10) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 8.



scheidet. Wird man gegenüber der soziologi-
schen Unbeholfenheit Milde walten lassen, die 
die beiden Vergesellungsformen dadurch von-
einander abhebt, daß die eine personal und die 
andere real strukturiert sei, so als hätten 
soziale Personalität und soziale Realität in 
einem sachlogischen Zusammenhang etwas 
miteinander zu tun bzw. stünden beide gar 
in einem definierten Gegensatz zueinander, 
so ist das, was gemeint ist, unschwer zu 
begreifen. Personale Geprägtheit der so-
zialen Gestalt meint die vollmenschliche Er-
füllung in einem Zusammen. Sie verwirklicht 
sich im geglückten Ausgleich zwischen der Be-
friedigung materieller und vitaler Lebensbe-
dürfnisse und dem diese durchdringenden Le-
benssinn auf der Grundlage eines als gemein-
sam anerkannten Lebensschicksals. Demgegen-
über bedeutet die Zugehörigkeit zu einer mo-
dernen Interessengruppe nicht mehr als eine 
partielle Beanspruchung und Entfaltungsmög-
lichkeit des Menschen als Sozialwesen. Die 
Folge ist, daß dieser sich in eine Summe sozi-
aler Partizipationen aufspaltet. Die zeitgenös-
sische empirische Soziologie hat zur Kennzeich-
nung dieses Phänomens den geläufig geworde-
nen Begriff des seine sozialen Rollen spielen-
den Menschen geprägt. Das entscheidende Pro-
blem bleibt dabei, daß es das Individuum ist, 
das nicht nur über Art, Intensität und Zahl der 
Partizipationen befindet, sondern auch die In-
tegration der Vielzahl der sozialen Rollen zur 
einen sozialen Existenz vollziehen muß. Ur-
sache der Vergesellung ist insofern nicht die 
die Individualität ins Dasein rufende Gesell-
schaft, sondern umgekehrt, das seine sozialen 
Ziele setzende Individuum. Damit zeigt sich 
abermals der soziale Minimalismus in Gesin-
nung und Tat, der eine asoziale Gesellschaft 
auszeichnet.

Pluralität von Hoheitsträgern

Das zweite Merkmal unserer Gesellschaft als 
einer pluralistischen bestimmt Staudinger wie 
folgt: „Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet 
durch eine Pluralität von einander nicht oder 
zumindest nicht in jeder Hinsicht untergeord-
neten Hoheitsträgern." 13 ) Was dieser Satz 
meint, wird durch die gewählten Beispiele 
deutlich. So sei das staatlich verfaßte Leben 
unserer Gesellschaft gekennzeichnet durch 
eine Trennung von Staat und Kirche; charak-
teristisch sei die Gewaltenteilung zwischen Re-
gierung, Gesetzgebung und Rechtsprechung; 
nicht zuletzt zeichne sich unser Staat durch 
seine föderalistische Struktur aus. Die Frage, 

wie diese verschiedenen Träger politischer 
Macht sich zu einem wohlgeordneten Ganzen 
zusammenfügen, beantwortet Staudinger mit 
dem Hinweis, daß vom Insgesamt dieser Ver- 
gesellungen ein über ihnen stehendes Recht 
als verbindlich angenommen werden müsse. 
Genau hier aber stellen sich entscheidende 
rechtlich-soziale Probleme. Die staatswissen-
schaftliche Diskussion verhandelte und ver-
handelt sie unter dem Stichwort der Poly- 
kratie, das den Wildwuchs von Hoheitsträ-
gern benennt, der notwendig eine Auflösung 
der staatlich geeinten Gesellschaft bewirkt, 
wenn diese sich solcher

14

maßen pluralistisch 
differenziert. Staudinger selbst urteilt völlig 
zutreffend, wenn er sagt: „Eine auf diesem 
Prinzip beruhende Ordnung ist ständig in 
Gefahr, in ein Chaos zu entarten." ) Dem ist 
nichts hinzuzufügen.

Pluralität von Weltanschauungen

Uber das dritte Merkmal heißt es: „Unsere Ge-
sellschaft ist gekennzeichnet durch einen Plu-
ralismus der Weltanschauungen." 15)  Wohl 
wissend, daß eine jede entfaltete Gesellschaft 
eine Mehrzahl von Weltanschauungen kennt 
und insofern „pluralistisch" genannt werden 
kann, hat Staudinger alle Veranlassung, den 
für die Gegenwartsgesellschaft spezifischen 
weltanschaulichen Pluralismus genauer fest-
zulegen. So folgt jener allgemeinen Kenn-
zeichnung der Hinweis auf den Unterschied 
zwischen einst und jetzt. Wir lesen: „In den 
antiken Reichen gab es trotz allem auch einen 
amtlichen Staatskult, an dem sich die Vertre-
ter der verschiedenen ,Weltanschauungen' be-
teiligten, ja sogar beteiligen mußten ... Und 
in Preußen und in anderen vergleichbaren 
Staaten gab es trotz alles weltanschaulichen 
Pluralismus' doch eine Art von ,amtlicher' Re-
ligion. Die anderen Religionen wurden .tole-
riert'. Das bedeutet trotz aller Weite und 
Großzügigkeit, die zuweilen herrschte: sie 
wurden nur toleriert. Bei uns dagegen gibt es 
einen Pluralismus von in jeder Hinsicht gleich 
anerkannten und gleichberechtigten Weltan-
schauungen." 16)  Ohne Zweifel ist das richtig 
gesehen. Was man jedoch vermißt, ist die so-
ziologische Konsequenz aus diesem Sachver-
halt. Sie lautet schlicht, daß für unser soziales 
Leben die ihrem Wesen nach die Gesellschaft 
transzendierende und insofern vom Geiste her 
prägende christliche Religion ihre gestaltbil-

14) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 10.
15) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 10.
16) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 10.

13) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 9.



dende Kraft im herkömmlichen Sinn verloren 
hat. An ihre Stelle ist eine Vielzahl von gleich-
berechtigten Weltanschauungen getreten, die 
dem Grundsatz nach als gesellschaftsimma-
nente Gestaltungsmächte gelten müssen. Hier-
aus folgt wiederum zweierlei: Zum ersten wird 
angesichts der Vielzahl von Weltanschauun-
gen das Individuum freigesetzt, sich die Le-
benssinngebung und die mit dieser verbun-
dene soziale Moral frei wählen und mit ande-
ren teilen zu können. Das solchermaßen sei-
nem Sinn nach prinzipiell vieldeutig gewor-
dene soziale Leben ist nur noch unter 
größten Anstrengungen fähig, eine geist-
bestimmte gesellschaftliche Kulturgestalt aus-
zubilden, worin sich die zweite Konsequenz 
ausdrückt. Was als Kultur allein realisierbar 
erscheint, ist nicht mehr als ein erster Schritt 
über den naturgebundenen Lebenszusammen- 
hang hinaus und kann wohl am besten durch 
die Formel eines ökonomischen bzw. techno-
logischen Humanismus umschrieben werden. 
In diesem Sinne heißt Pluralität der Weltan-
schauungen gruppenmäßige, wenn nicht indivi-
duelle Beliebigkeit gegenüber dem geistig-kul-
turellen Leben der Gesellschaft, dem nur noch 
der Minimalismus wohl materialistisch zu nen-
nender Sinndominanten eigentümlich ist.

Pluralität der sogenannten staatstragenden 
Gruppen

Der Darstellung des vierten Merkmals unse-
rer Gesellschaft als einer pluralistischen 
schickt Staudinger die Bemerkung voraus, daß 
den gesetzlichen Normen, die das staatlich ver-
faßte Leben regulieren, sogenannte Grund-
überzeugungen voraufliegen. Diejenigen Indi-
viduen und Gruppen, die sich für die Verbind-
lichkeit von Grundüberzeugungen einsetzen 
und damit die Rechtsnormen garantieren, 
nennt Staudinger staatstragend. Diesen Zusam-
menhang vor Augen, stellt er die Frage nach 
dem Verhältnis von Staatsvolk und Grund-
überzeugungen in der Gesellschaft der Gegen-
wart. Seine Antwort lautet wie folgt: „Es gibt 
in unserer Gesellschaft keine staatstragende 
Gruppe, die für alle Grundüberzeugungen un-
serer verfassungsmäßigen Rechtsordnung voll 
eintritt. Statt dessen gibt es eine Pluralität von 
Interessen- und Weltanschauungsgruppen, die 
in ihrer Gesamtheit die Funktion der staats-
tragenden Gruppe erfüllen. Jede von ihnen 
ist repräsentativer Träger bestimmter von 
Gruppe zu Gruppe wechselnder Grundüber-
zeugungen, wobei es geradezu unbegrenzte 
Variationsmöglichkeiten und Überschneidun-
gen gi 17bt." )

Versucht man die Konsequenz zu fixieren, die 
sich für eine auf diese Weise staatlich geeinte 
Gesellschaft ergibt, dann heißt diese: Daß de-
ren Existenz sich nicht auf einen innerlich ge-
bundenen Konsensus aller gründet, sondern 
durch ein Ausbalancieren der partiell gelten-
den Grundüberzeugungen autrechterhalten 
wird. Insofern ist die Gesellschaft nicht aus-
gezeichnet durch eine stabile Struktur, sondern 
durch einen Zustand, den man labiles Gleich-
gewicht nennen kann. Daß sich diese Labilität 
der Geltungsgrundlage der Rechtsnormen auf 
deren Verbindlichkeit überträgt, steht außer 
Frage. Die einschneidendsten Folgen ergeben 
sich hieraus für den Garanten dieser Normen, 
den Staat. Die Erfüllung seiner Funktion, das 
Leben der Gesellschaft im inneren abschließend 
zu ordnen und nach außen in letzter Zustän-
digkeit zu schützen, kann nicht mehr als in 
einem sozialen Prinzip begründet gelten, son-
dern muß als Resultante permanenter Kom-
promisse der ihn tragenden Gruppen begriffen 
werden. Man mag diese Entmachtung des Staa-
tes als seine Demokratisierung begrüßen. Die 
Kehrseite dieser genossenschaftlichen Herr-
schaftsausübung, die ja der Sinn der Demo-
kratie ist, ist freilich die, daß der Konflikt 
der staatstragenden Gruppen konstitutiv ist, 
da — um es mit den Worten Staudingers zu 
sagen — „eine allgemeine materiale Eini-
gung" über jene Grundüberzeugungen und da-
mit über die Geltungsgrundlagen der Rechts-
normen „in unserer Gesellschaft prinzipiell 
nicht mögl 18ich" )  ist. Damit erweist sich auch 
von dieser Seite her das staatlich geeinte ge-
sellschaftliche Leben von innen her als be-
droht.
Der zentral um die Erkenntnis der Konsequen-
zen für die soziale Struktur bemühte Ausweis 
der vierfach als pluralistisch gekennzeichneten 
Gegenwartsgesellschaft ist damit an sein Ende 
gekommen. Das Resultat kann bündig formu-
liert werden: Was sich als Vielfalt des sozia-
len Lebens auslegt, ist keineswegs eine solche 
in einem positiven Sinn, sondern muß als 
Kennzeichnung einer innerlich gefährdeten, 
wenn nicht bereits individualistisch in Auflö-
sung geratenen, also asozialen Gesellschaft 
verstanden werden, wobei der Begriff des Plu-
ralismus diese Gefährdung bzw. Auflösung 
nicht eigentlich benennt, sondern verschleiert 
und insofern ideologischer Natur ist. Der Un-
tersuchung Staudingers weiter folgend, soll 
es nun unsere Aufgabe sein, die Folgen aufzu-
zeigen, die sich aus einer weitgehend asozial 
verfaßten Gesellschaft für die Gestaltung des 
Schulwesens ergeben.

18) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 14.

17) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 12.



Die Schule in der sogenannten pluralistischen Gesellschaft

Ausgangspunkt der darauf hinzielenden Er-
kenntnis hat die allgemeine soziologische Ein-
sicht zu sein, daß die Gegenwartsgesellschaft 
im Hinblick auf ihren Entfaltungszustand nicht 
einfach, sondern komplex ist. Komplexität be-
sagt, daß nicht nur die sich gleichsam überla-
gernden sozialen Grundgestalten Familie, Ge-
meinde und Staat voll entwickelt sind, son-
dern daß gewissermaßen aus diesen heraus 
und dann neben ihnen eine prinzipiell unab-
geschlossene Vielzahl besonderer sozialer Ge-
stalten ausgebildet ist. Im ganzen dieser sozi-
alen Lebensformung ist auch das Erziehungs-
wesen als ein sozialer Gestaltzusammenhang 
entfaltet. Innerhalb seiner besitzt das öffent-
liche Schulwesen, dem unsere Aufmerksamkeit 
gehört, besondere Bedeutung.

Ohne Frage gilt von diesem Schulwesen, daß es 
seine eigene soziale Lebensform entwickelt. 
Vergleichbar etwa mit dem Gestaltungsbereich 
der Wirtschaft, der sich im Laufe der moder-
nen Sozialgeschichte in immer stärkerem Maße 
verselbständigt und dabei jene autonomen So-
zialgestalten hervortreibt, die wir Betriebe hei-
ßen, bildet auch das Schulwesen einen in sich 
gefügten Zusammenhang aus und erstrebt die 
Autonomie der Gestaltung des schulisch-erzie-
herischen Lebensraumes. Anders freilich als 
die Wirtschaft ist die Schule in unserer Gesell-
schaft insonderheit mit den sozialen Grund-
gestalten Familie, konfessionelle Gemeinde 
und Staat verbunden geblieben. Der Grund 
hierfür ist vor allem darin zu erblicken, daß 
die Frage, wer denn ein Recht zu erziehen be-
sitze, im allgemeinen keineswegs zugunsten 
der professionellen Erzieher beantwortet wird. 
Die ihnen überantwortete Aufgabe, so heißt 
es, gründe sich wesentlich auf eine Delegation. 
Ein ursprüngliches Erziehungsrecht besäßen 
allein die sozialen Grundgestalten. Sie seien 
es, die aus Gründen einer gesteigerten Erzie- 
hungseffiziens die Schulen ins Leben riefen 
und den Erzieher mit einer besonderen Funk-
tion beauftragten. Welches Ergebnis eine So-
ziologie der Erziehung über Sinn und effektive 
Gestaltungsleistung des als ursprünglich aus-
gelegten Erziehungsrechts von Familie, kon-
fessioneller Gemeinde und Staat und eines als 
abgeleitet begriffenen Erziehungsrechtes der 
Schule auch immer erbringen mag, so ist doch 
angesichts der gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Verhältnisse damit zu rechnen, daß es 
hauptsächlich jene vier Interessenten sind, die 
einen Erziehungswillen artikulieren und inso-
fern auf die Gestaltung des Schulwesens Ein-
fluß nehmen, nämlich die Elternschaft, religiöse 

bzw. weltanschauliche Gruppierungen, die In-
stitutionen des staatlich-öffentlichen Lebens 
und die professionellen praktisch und theore-
tisch tätigen Pädagogen. Von ihren Intentio-
nen gilt nun, daß diese der Lebensform der 
pluralistischen Gesellschaft unterworfen sind. 
Was das heißt, soll im folgenden aufgewiesen 
werden. Blicken wir fürs erste auf die Familie 
bzw. die Eltern.

Schule und Familie

Im soziologischen Sinn muß die Familie als 
eine individual strukturierte Sozialgestalt gel-
ten. Dies ist insofern der Fall, als Eltern nicht 
irgendwelche, sondern jeweils ihre Kinder ha-
ben. Für die Legitimation der Erziehung, das 
sogenannte Elternrecht, ergibt sich daraus, daß 
dieses grundsätzlich nur im Hinblick auf die 
eigenen Kinder gilt. Kommt es zur Herausbil-
dung eines besonderen Schulwesens, das Kin-
der zahlreicher Familien in sich zusammenfaßt, 
wie das gegenwärtig der Fall ist, so hat die 
Schule mit entsprechend vielfältigen Vorstel-
lungen und Intentionen hinsichtlich der For-
men und Gehalte des schulischen Lebens zu 
rechnen. Das wäre dann nicht weiter proble-
matisch, wenn die Absichten der vielen Eltern 
sozial konform wären. Genau an dieser Stelle 
aber macht sich der herrschende gesellschaft-
liche Pluralismus geltend. Lapidar formuliert 
Staudinger den Sachverhalt: „Die Eltern gehö-
ren verschiedenen Interessengruppen, ver-
schiedenen Weltanschauungsgruppen und ver-
schiedenen mehr oder weniger staatstragen-
den Gruppen an. Es ist also von vornherein 
nicht zu erwarten, daß

19
 sich ihr Erziehungswille 

auf einen einzigen Nenner bringen läßt." ) 
Die Folgen dieses unaufhebbar widersprüch-
lichen Erziehungswillens bleiben nicht aus. 
Mindestens drei Konsequenzen sind ohne wei-
teres erkennbar. So bedeutet zum ersten eine 
pluralistische Einflußnahme auf die Erzie-
hungsziele der Schule die Verwirklichung le-
diglich eines erzieherischen Minimalpro-
gramms. Dies einfach deshalb, weil die Zeris- 
senheit in den Sinnfragen nur eine Überein-
kunft über Zweckmäßigkeiten gestattet. Die 
Schule wird damit in die Rolle eines Instituts 
gedrängt, in dem lediglich die Fähigkeiten des 
überlebens ausgebildet werden. Nun läßt sich 
die Frage nach dem Sinn dieses überlebens 
nur gewaltsam unterdrücken. Stellt sich die

19) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a, O., S. 16.



Schule dieser Frage, dann ist sie angesichts 
des diffusen Elternwillens genötigt, die Be-
antwortung in ihre eigene Regie zu überneh-
men. Eben darin liegt die zweite Konsequenz. 
Sie drückt sich konkret darin aus, daß prak-
tische wie theoretische Pädagogen die Rolle 
eines Anwalts der Interessen des Kindes 
wahrnehmen und diesen Anspruch dem erzie-
herisch kraftlos gewordenen Elternwillen ent-
gegenstellen. Die Folge ist eine gesteigerte 
Autonomie der Schule. Sie wächst in dem 
Maße, in dem sich auf sie eine genuine Erzie-
hungsfunktion verlagert. Ihren Funktionsver-
lust wohl bemerkend, reagieren die „eigentlich" 
Erziehungsberechtigten mit der Klage und dem 
Vorwurf eines ausufernden Pädagogismus. 
Die dritte Konsequenz, die sich aus dem amor-
phen Erziehungswillen der Eltern ergibt, er-
streckt sich auf deren Verhältnis zum Erzie-
hungsrecht der religiösen bzw. weltanschau-
lichen Gemeinden und dem des Staates. Es 
liegt auf der Hand, daß je weniger sich ein 
einheitlicher Elternwille zu artikulieren ver-
mag, die Schule dem Gestaltungswillen jener 
Gemeinden bzw. dem des Staates anheimiällt.

Schule und Religion bzw. Weltanschauung

Hat Staudinger seine Untersuchung über den 
Zusammenhang von pluralistischem Eltern-
willen und Gestaltung der Schule weit genug 
vorangetrieben, um aus ihm die nötigen Fol-
gerungen ziehen zu können, so gelangt seine 
Analyse des schulischen Gestaltwollens der 
religiösen bzw. weltanschaulichen Gemeinden 
in der pluralistischen Gesellschaft über eine 
erste Problemformulierung leider nicht hinaus. 
Außer dem keineswegs überzeugend begrün-
deten Hinweis darauf, daß die Religionsge-
meinschaften ein ursprüngliches Erziehungs-
recht besäßen, findet sich lediglich die Bemer-
kung, „daß es in der Bundesrepublik nicht nur 
eine Religionsgemeinschaft gibt, sondern zwei 
große christliche Konfessionen, von denen die 
eine außerdem noch in sich stark differenziert 
ist, und daß zudem auch nicht-christliche Grup-
pen bestehen", wodurch sich „eine Komplika-
tion ergibt" 20 ). Die Dürftigkeit dieser Aussage 
erscheint um so krasser, als im Hinblick auf 
den schulischen Gestaltungswillen der Reli-
gionsgemeinschaften nicht etwa nur die Reli-
gionssoziologie deren steigende Ohnmacht re-
gistriert, sondern diese auch von berufenen 
Sprechern der christlichen Konfessionen erkannt 
ist und formuliert wird. Zitieren wir dazu nur 
einen von ihnen, nämlich den katholischen 
Theologen Karl Rahner. Nach seiner Ansicht

*21)  Zitiert nach: Konfessionsschulen. Auf dem Rück-
zug, in: Der Spiegel. Das Deutsche Nachrichten- 
Magazin, 21. Jg , Nr. 20 vom 8. 5. 1967, S. 67.
22) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 18.

20) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O„ S. 21.

ist unsere Gesellschaft längst zu einem „Hei-
denland mit christlicher Vergangenheit und 
christlichen Restbeständen" 21 ) geworden. In 
diesem Sinne bestimmt die Soziologie die Kul-
tur der Gegenwart als grundsätzlich profan 
und überdies als in sich höchst diffus. So wird 
eine um ein realistisches Urteil bemühte Er-
kenntnis jenen oben bereits zitierten Satz 
Staudingers ernst nehmen, daß unsere Gesell-
schaft durch „einen Pluralismus von in jeder 
Hinsicht gleich anerkannten und gleichberech-
tigten Weltanschauungen" ausgezeichnet sei, 
um daraus zu folgern, daß das öffentliche 
Schulwesen, um das es hier geht, durch eine 
Vielzahl von untereinander nicht vereinbaren 
Sinndominanten bestimmt ist, es sei denn, daß 
Ökonomismus und Technologie mit ihrem in-
dividualistischen Rationalismus und Leistungs-
streben als auch die Schule formende soge-
nannte Industriekultur sich bereits definitiv 
durchgesetzt haben. In dieser Rücksicht er-
scheint die konfessionelle Schule in der Tat 
als ein christlicher Restbestand.

Schule und Staat

Der dritte Interessent an der Schule ist der 
Staat. Die Frage stellt sich, ob von ihm ein 
sinnbestimmtes Gestaltwollen erwartet wer-
den kann, eine Schulpolitik also, die mehr ist 
als die finanzielle und administrative Gewähr-
leistung eines Unterrichtsbetriebes. Staudinger 
äußert sich hierzu ein wenig ausführlicher. 
Ausgangspunkt der Überlegungen, so meint 
er, müsse die Auseinandersetzung mit der 
These sein, nach der der Staat das Recht be-
sitze, in letzter Instanz das Erziehungswesen 
zu gestalten. Diese Auffassung, so heißt es, 
beruhe auf einer falschen Prämisse. Denn „es 
wird diskussionslos vorausgesetzt, daß der 
Staat als der .letzte Repräsentant der Gesamt-
heit' selbst nicht pluralistisch ist. Wie sich 
bei der Kennzeichnung der pluralistischen Ge-
sellschaft unserer Zeit ergeben hat, ist jedoch 
bei uns auch der Staat durch Pluralismus ge-
kennzeichnet: Er wird nicht von einer in ihren 
Grundüberzeugungen konformen Gruppe ge-
tragen und repräsentiert, sondern eine Plura-
lität von Interessen- und Weltanschauungs-
gruppen erfüllt in ihrer Gesamtheit die Funk-
tion der staatstragenden Gruppe. Ihr Erzie-
hungswille ist daher keineswegs konform. Der 
in der Verfassung und Rechtsordnung veran-
kerte Pluralismus der Hoheitsträger kompli-
ziert die Lag 22e noch zusätzlich." ) 



Angesichts dieser nach Interessenlagen, Welt-
anschauungen und Hoheitsträgerschaften 
höchst diffusen Verfaßt heit des Sozialgebildes 
Staat fragt es sich, wie dieser überhaupt gestalt-
bildend auf die Schule einwirken kann. Und 
da ein Konsensus darüber besteht, daß die je-
weils regierende partiell-staatstragende Grup-
pe den ihr eigenen Willen allein nicht durch-
setzen darf, da dies eine totalitäre Ausübung 
von Herrschaft wäre, liegt die Forderung nahe, 
daß der Staat auf jede aktive Gestaltung des 
Schulwesens verzichten und bestenfalls sub-
sidiär tätig werden sollte. Auf dieses Postulat 
antwortet Staudinger jedoch mit dem Hinweis 
auf das staatliche Erziehungsrecht auch in einer 
pluralistischen Gesellschaft. Es heißt: „Ein 
Rückzug des Staates auf eine rein subsidiäre 
Position im Erziehungswesen würde also, um 
es ganz hart auszusprechen, die Vernachlässi-
gung einer seiner Aufgaben bedeuten." 23 ) So 
stehen sich elementares Erziehungsrecht und 
ein konstitutiv diffuses Gestaltwollen gegen-
über. Staudinger zieht hieraus den einzig mög-
lichen Schluß, wenn er schreibt, daß „der Staat 
somi 24t vor geradezu unlösbaren Problemen" )  
steht. In der Praxis bedeutet diese Unlösbar-
keit den Verzicht auf die Formulierung eines 
sinnvollen, insbesondere politischen Erzie-
hungsprogramms und die Beschränkung auf 
eine bloße Administration der Schule.

Schule und Lehrerschaft

Durch jenen Verzicht wird nun auch staatli-
cherseits jenem vierten Interessenten, der 
professionellen Erzieheischaft, eine entschei-
dende Funktion übertragen. Vermögen die Er-
zieher ihr aber gerecht zu werden? Die Frage 
stellt sich also, ob diese im Stande sind, die 
Negativität des staatlichen pluralistischen Ge-
staltwollens und darüber hinaus den ja nicht 
minder diffusen Erziehungswillen der Eltern 

und den der religiösen bzw. weltanschaulichen 
Gruppierungen zu überwinden. Recht zwiespäl-
tig und auch nicht sonderlich klar heißt es da-
zu bei Staudinger: „Die Schule hat zwar kein 
eigenständiges Erziehungsrecht, sondern muß 
von Eltern, Staat und Religionsgemeinschaft-
ten legitimiert sein; aber die Schule ist nicht 
nur eine Institution, über die die jeweiligen 
legitimen Erzieher frei verfügen können, son-
dern sie ist zugleich ein Personengefüge, das 
nicht aus willenlosen Funktionären, sondern 
aus freien Menschen besteht. Dieses freie Per-
sonengefüge erhält durch die polare Relation 
Lehrer—Schüler seinen besonderen Charakter. 
Dabei hat der Lehrer bei der Aktivierung der 
personalen Relation das entscheidende Ge-
wicht. Aber auch dieser Lehrer selbst ist wie-
der ein Glied der pluralistischen Gesellschaft 
und gehört jeweils ganz bestimmten Inter-
essengruppen, Weltan
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partiell-staatstragenden Gruppen an." )  Of-
fensichtlich spricht diese Problemformulierung 
zwei Fragen an, nämlich zum ersten das Ver-
hältnis des Erziehungsrechts der drei sozialen 
Grundgestalten zum Erziehungsrecht des 
sozialen Gestaltzusammenhanges, den wir 
Schulwesen nennen. Zum anderen liegt eine 
Aussage über die Erzieherschaft vor, nämlich 
daß diese nicht minder durch den Pluralismus 
geprägt sei als das übrige gesellschaftliche Le-
ben. Müssen wir die erste Frage, also die nach 
der sich in unserer Gesellschaft theoretisch und 
praktisch autonom setzenden Pädagogik auf 
sich beruhen lassen, so muß aus der Feststel-
lung, daß auch die Erzieherschaft pluralistisch 
denke und handele, die Konsequenz gezogen 
werden. Sie lautet nicht anders als in den vor-
aufgegangenen Fällen, nämlich daß von einem 
ganzheitlich-sinnbestimmten Erziehungswillen 
der Lehrerschaft nicht gesprochen werden 
kann. Unter den Erziehern wird sich insofern 
nur ein Konsensus über Schulung und Unter-
richtung ausmachen lassen.

Gewährleistet der Pluralismus die „Bildungsschule" 
oder ermöglicht er nicht mehr als die „Ausbildungsschule''?

Blickt man zusammenfassend auf die vierfache 
Erziehungsintention, in deren Schnittpunkt die 
Schule liegt, und ist man um eine realistische 
Würdigung der Konsequenzen ihres pluralisti-
schen Charakters bemüht, so heißt diese: daß *

23) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 18 f.
24) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 19.

es das Schicksal der Schule der Gegenwartsge-
sellschaft ist, nicht Bildungs-, sondern nur Aus-
bildungsschule zu sein, um ein Begriffspaar 
von Staudinger zu übernehmen. Ausbildungs-
schule, das heißt soviel wie Stätte der Ertüch-
tigung für das Leben im Sinne seiner zweck-

25) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge 
Seilschaft, a. a. O., S. 21.



rationalen Bewältigung. Bildung als Befähi-
gung zu maximaler Wertverwirklichung im 
sozialen Leben muß als unmöglich geworden 
gelten. Staudinger selbst sieht diese unaus-
weichliche Folge ganz klar, wenn er schreibt: 
„Wenn man die Dinge durchüberlegt, zeigt 
sich auch hier wieder, daß die grundlegenden 
Schwierigkeiten nicht bei der Gestaltung und 
Durchführung des Ausbildungsprogramms, 
sondern des Bildungsprogramms liegen. Ange-
sichts dieser Gesamtsituation könnte es . .. als 
letzter Ausweg erscheinen, daß man versucht, 
die Schule von der Bildungsaufgabe zu .entla-
sten' und von ihr nur die Durc
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reinen Ausbildungsprogramms zu fordern." )

Die Untersuchung Staudingers hat damit ihren 
kritischen Höhepunkt erreicht. Wie erinnerlich, 
nahm die Analyse ihren Ausgang damit, daß 
sie erstens die Klagen über die pluralistische 
Verfaßtheit unserer Gesellschaft aufgriff und 
als unbegründet zurückwies. Ihnen gegenüber 
konstatierte sie zweitens, „daß eine Gesell-
schaft geistig profilierter, freier und mündiger 
Mensche 27n . . . heute pluralistisch sein wird" ), 
daß also die Lebensgestaltung in der Gegen-
wartsgesellschaft auf pluralistische Weise ein 
Optimum sozialer Existenzentfaltung bedeute. 
Der Erhärtung dieser These gilt die Staudin-
gersche Untersuchung. Fragen wir, ob sie die-
ses Ziel zu erreichen vermochte, dann ist ein-
deutig verneinend zu antworten. Die Analyse 
des Pluralismus im allgemeinen und seine 
Konsequenzen für die Gestaltung des Schulwe-
sens im besonderen haben die Fragwürdigkeit, 
wenn nicht Unmöglichkeit der Ausprägung 
eines geistig profilierten, freien und mündigen 
sozialen Menschentums in einer pluralisti-
schen Gesellschaft aufgewiesen. Pluralismus 
erwies sich als Inbegriff gerade mangelnder 
sozialer Geistigkeit, Verstrickung des einzel-
nen in sogenannte reale Interessen und Ver-
wirklichung lediglich eines sozialen Wertmini-
mums. Liegt in diesem Resultat auch eine er-
freuliche Entideologisierung des Pluralismus-
begriffes, so ist man doch nicht wenig darüber 
überrascht, daß Staudinger auf Grund des von 
ihm selbst erstellten Ergebnisses seine ein-
gangs aufgestellte These nicht, widerruft. Blie-
be er folgerichtig, dann müßte er den Schluß 
formulieren, daß eine pluralistisch verfaßte Ge-
sellschaft die Verwirklichung von geistiger 
Profiliertheit, Freiheit und Mündigkeit im all-
gemeinen sozialen Leben wie im besonderen 
Falle der Schule gerade nicht ermöglicht. In 

einem expliziten Sinne geschieht jedoch nichts 
dergleichen.

Indessen ist der Stauding ersehen Arbeit der 
Widerspruch nicht entgangen, der den Plura-
lismus bald als Gewährleistung, bald als Ver-
hinderung einer sinnvollen sozialen Daseins-
gestaltung begreift2 '7a). Die Einsicht in ihn ar-
tikuliert sich in der Diskussion über die plura-
listische Deformation der Schule zu einer blo-
ßen Ausbildungsstätte. Beflügelt von einem er-
zieherischen Ethos stemmt sich Staudinger ge-
gen die sich aus einer pluralistisch verfaßten 
Gesellschaft ergebende Konsequenz der Elimi-
nierung der Bildungsaufgaben aus der Schule.

26) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge- 
sellschaft, a. a. O., S. 21.
27) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 7.

Er schreibt: „Diesen Ausweg gibt es nicht. 
Denn es ist zwar durchaus sinnvoll und oft ge-
radezu notwendig, bei theoretischen Erwägun-
gen zwischen Ausbildungs- und Bildungspro-
gramm zu unterscheiden, in der praktischen 
Schulerziehung aber bilden beide eine unlös-
bare Einheit. Eine reine Ausbildungsschule ist 
also . .. von der pädagogischen Praxis her ge-
radezu widernatürlich. Außerdem wäre eine 
solche Schule, in der man sich bemüht, alles 
auf bloße Ausbildung zu beschränken, nicht 
etwa eine gewissermaßen wertneutrale Aus- 
bildungsstätte zur Ergänzung der Bildungsar-
beit anderer Erzieher, sondern eine solche An-
stalt würde ein so starkes destruktives Gegen-
gewicht gegen jede andere aut Bildung abzie-
lende Erziehungsarbeit darstellen, daß Eltern, 
Staat und Kirchen, sofern sie die Dinge durch- 
schauen und sich ihrer Verantwortung bewußt 
sind, nicht nur das Recht, sondern die Pflicht 
hätten, die Jugend vor einer solchen Ausbil-
dungsstätte zu be 28wahren." )

Natürlich ist diese Aussage in nahezu allen 
Details höchst problematisch. So wäre zu 
fragen, ob der theoretischen Unterscheidung 

27a) Dieser letztlich aus einem nicht hinreichend 
klaren Begriff der Gesellschaft herrührende Wider-
spruch wird auch in späteren, mit der Thematik 
„Schule und pluralistische Gesellschaft" verwand-
ten Arbeiten Hugo Staudingers nicht überwunden, 
auf die nach einer Korrespondenz mit dem Autor 
gern hingewiesen sei: Vgl. Hugo Staudinger, Politi-
sche Bildung in einem pluralistischen Staat, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochen-
zeitung Das Parlament, B 47/63 vom 20. 11. 1963; 
ders., Das individuelle Selbstverständnis der mo-
dernen Menschen als politisches Problem, in: Deut-
sches Institut für Bildung und Wissen, Das Selbst-
verständnis des modernen Menschen, Frankfurt/M. 
1967; ders., Mensch und Politik, Trier 1967; unter 
maßgeblicher Mitarbeit von Hugo Staudinger: 
Deutsches Institut für Bildung und Wissen, Gesamt-
plan zur Neuordnung des deutschen Bildungs-
wesens, Frankfurt/M. 1964.
28) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 21 f.



von Bildung und Ausbildung nicht auch eine 
solche in der Praxis entsprechen kann; zu 
fragen wäre nach dem Grund, aus dem eine 
reine Ausbildungsschule erzieherisch wider-
natürlich sei; zu fragen wäre nach den Moda-
litäten, wie Eltern, Staat und Kirchen in der 
Gesellschaft der Gegenwart, also der plura-
listischen, einer Bildungsaufgabe gerecht wer-
den könnten, usw. Wichtiger als eine Ver-

ständigung über diese Fragen erscheint indes-
sen die Würdigung der allgemeinen Intention, 
die jene Aussage bestimmt. Sie muß wohl da-
hingehend ausgelegt werden, daß Staudinger 
glaubt, an einer sinnbestimmten Gestalt der 
Schule festhalten zu müssen, da allein sie über 
die Ausbildung hinaus jene Bildung bzw. Er-
ziehung garantiere, die auf die Formung der 
menschlichen Existenz im ganzen hinziele.

über die soziale Gesellschaft als einer pluralistischen

übernimmt man einmal Staudingers Meinung 
trotz ihrer offenkundigen Problematik, über 
die an dieser Stelle nicht verhandelt werden 
kann29 ), daß die Schule kein eigenständiges 
Erziehungsrecht besitze, also zu der von ihm 
als unverzichtbar erklärten Bildung aus sich 
heraus gar nicht legitimiert sei, dann ist die 
Schule zu dieser Bildung nur dann in der Lage, 
wenn die Erziehungsberechtigten einen Erzie-
hungswillen ausbilden und auch durchsetzen, 
der das Schulwesen mehr sein läßt als eine 
bloße Ausbildungsstätte. Die Vorausetzung 
hierfür ist keine geringere, als daß die Eltern, 
die verschiedenen religiösen bzw. weltan-
schaulichen Gruppierungen und die Einrichtun-
gen des Staates den pluralistisch-diffusen und 
deswegen nur zur Formulierung eines minima-
listischen Ausbildungsprogramms befähigten 
Erziehungswillen überwinden und vordrin-
gen zu einem Konsensus über menschliche Le-
benswerte, die das Dasein vom Geiste her er-
füllen und prägen. Im Effekt bedeutet eine 
solche Übereinkunft nichts anderes als die 
Überwindung des Pluralismus im Sinne des 
asozialen gesellschaftlichen Lebens. Eine Erör-
terung des Zusammenhanges zwischen der auf 
Bildung bzw. Erziehung angelegten und diese 
auch verwirklichenden Schule und der Gesell-
schaft muß deshalb diese wesentlich als so-
ziale Gesellschaft begreifen. Und tatsächlich 
tut Staudinger dies auch in seinen abschließen-
den Bemerkungen. Verwirrenderweise behält 
er zur Kennzeichnung jenes Zusammenhanges 
jedoch den Namen des Pluralismus bei. Not-
wendig wandelt sich damit dessen Sinn, inso-
fern dieser jetzt ins Positive gewendet wird.

29) Die Prüfung der These von der Uneigenständig-
keit der Erzieher bzw. des Erziehungswesens steht 
dringend an. Unter den vorliegenden erziehungs-
soziologischen Beiträgen könnte vielleicht Ralf 
Dahrendorfs Ansatz besonders erwägenswert sein, 
wie er ihn etwa im Abschnitt: In der pädagogischen 
Provinz, in seinem Werk: Gesellschaft und Demo-
kratie in Deutschland, München 1965, S. 341 ff., 
entwickelt hat.

Sich von seiner Analyse des Pluralismus als 
kaschierendem Inbegriff asozialer gesellschaft-
licher Verfaßtheit radikal distanzierend, be-
zeichnet der Begriff der pluralistischen Gesell-
schaft nun ein Maximum an Wertintentionen 
und Wertverwirklichungen, das auszubilden 
für die vielen Sozialgestalten, die zu einer so-
zialen Gesellschaft verbunden sind, charakteri-
stisch ist. Kann man nicht gerade sagen, daß 
dieser so unterschiedliche Begriffsgebrauch zur 
Klarheit der Staudingerschen Untersuchung 
beiträgt, so bleibt doch festzustellen, daß diese 
an ihrem Ende doch noch den Anschluß an 
eine produktive soziologische Denkweise fin-
det.
Was diese auszeichnet, ist nicht zuletzt ein 
positiver Begriff von Sozialität, wie er ein-
gangs aufgewiesen wurde. Mit ihm korrespon-
diert der positive Begriff des Pluralismus, der 
auch unserer kritischen Würdigung der Unter-
suchung Staudingers zugrunde lag. Nur mit 
seiner Hilfe war es ja überhaupt möglich, die 
Negativität des geläufigen Pluralismusbegrif- 
les auszumachen und das sich in ihm ausspre-
chende korrumpierte Wertbewußtsein, das sich 
als ein solches notwendig in ein ideologisches 
wandelt, zu erkennen und zu formulieren, um 
damit die Voraussetzung für seine Überwin-
dung zu schaffen. Eben darin manifestiert sich 
im übrigen der Sinn der Soziologie, daß sie 
den ständig drohenden Abfall der sozialen Ge-
sellschaft von sich selbst erkennt und ihm da-
durch entgegenwirkt. In der Einleitung des von 
ihm herausgegebenen Handbuches der Sozio-
logie hat Werner Ziegenfuss diese Aufgabe 
der Soziologie, der gesellschaftlichen Asoziali-
tät durch deren Erkenntnis entgegenzuwirken, 
denkbar klar ausgesprochen und damit die bloß 
Tatsachen registrierende, sich als Soziologie 
mißverstehende und mißverstandene empiri-
sche Sozialforschung, die, mit der Asozialität 
unserer Gesellschaft durchaus konform, dem 
allgemeinen Bewußtsein eben dadurch als die 
soziologische Erkenntnisweise schlechthin er-



scheint, auf den ihr zukommenden Platz ver-
wiesen.

Es heißt: „Wenn es stimmte, daß der Mensch 
nunmehr ,zum ersten Mal im Lauf der Ge-
schichte auf dieser Erde nur noch sich selbst 
gegenübersteht’, ihm also ein innerer Auf-
blick zu einem höheren Wesen und von daher 
eine verbindliche Gemeinsamkeit fehlte, die 
das bloße ,Gegenüber’ aufhebt, dann gäbe es 
wohl noch .Gesellschaft’, aber diese wäre 
ohne jeden Ansatz zu einer produktiven so-
zialen Fortgestaltung über sich selbst als je-
weils im Dasein Stehendes und sich ,Vernut- 
zendes' hinaus. Ihr Zusammenstimmen 
bliebe formal, äußerlich und schematisch, auch 
wenn die-Verhaltensweisen und das Ausdruck-
gebaren einem beliebig zu bestimmenden 
,Leitbild' nachgeformt und angepaßt würden. 
In jedem Falle wird bei einer rein immanenten 
Betrachtungsweise der gesellschaftlichen Exi-
stenz der Ansatz zur produktiven Wertver-
wirklichung, die immer das Gegebene trans-
zendiert, aufgehoben. Dabei wird zugleich die 
aus der Antinomik der Werte stammende Dia-
lektik einer im Prinzip pluralistischen Gesell-
schaft aufgehoben, ohne die es keine mensch-
liche Entscheidungsfreiheit gibt, und damit 
auch keine Moral und kein Recht. Es gilt dann 
tatsächlich, daß ein ,Mensch ohne Uniform .. .’ 
heute bereits den Eindruck des Unwirklichen, 
das nicht mehr dazugehört, macht. Eine. von 
innen her uniformierte Gesellschaft ist in kei-
nem Fall mehr im 
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.sozial'." )

Für eine Soziologie, die das soziale Leben von 
der Verwirklichung letztlich gesellschaftstrans-
zendenter Werte her begreift, ist sozialer Plu-
ralismus somit nichts anderes als der Inbegriff 
eines produktiven Wetteifers der zu einer Ge-
sellschaft verbundenen zahlreichen sozialen 
Gestalten, die miteinander um die maximale 
Sinnerfüllung der sozialen Existenz ringen. Die 
Manifestation der solchermaßen beanspruchten 
Fähigkeiten des Menschen ist nicht weniger 
als die Realisierung jener ihm allein würdigen 
Lebensform, die wir menschliche Kultur nennen. 
Die Möglichkeit und darüber hinaus die im 
sozialen Gewissen erkannte Verpflichtung die-
ser Realisierung hat Staudinger vor Augen, 
wenn er mit dem Blick auf die Schule sagt, 
daß die Entscheidung zugunsten einer bloßen

30) Werner Ziegenfuss, Art. Einleitung, in: Werner 
Ziegenfuss (Hrsg.), Handbuch der Soziologie, Stutt-
gart 1956, S. XXII.

Ausbildungsschule „der pluralistischen Struk-
tur unserer Gesellschaft in keiner Weise ge-
recht" wird. „Denn eine pluralistische Gesell-
schaft ist eben gerade nicht durch eine einför-
mige Unprofiliertheit ausgezeichnet! Wenn 
wir unsere Schulen mit einem derart nivellier-
ten Minimalprogramm gestalten, so würden 
wir geradezu von der Erziehung her die Ablö-
sung unserer lebendigen und spannungsrei-
chen pluralistischen Gesellschaft durch eine 
Einheitsgesellschaft v
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orbereiten. Hier liegt 
eine höchst akute, im allgemeinen aber viel 
zu wenig beachtete Gefahr für unsere gesamte 
Gesellschaft." )

Im Sinne dieser auf eine Bewahrung und För-
derung der Sozialität der Gesellschaft hinzie-
lenden soziologischen Denkweise heißt es ab-
schließend: Wie schon „festgestellt wurde, 
macht ,ein ständiges Ringen um objektiv ver-
tretbare Grundüberzeugungen . . . einen we-
sentlichen Teil gerade der abendländischen 
Geschichte aus'. Dieser Kampf begann bereits 
im alten Griechenland, in dem sich Philosophen 
und Politiker um Erkenntnis der Wahrheit und 
um die rechte Gestaltung des Staates in glei-
cher Weise mühten. Er wurde — durch die Of-
fenbarung gewissermaßen um eine völlig 
neue Dimension erweitert — im Mittelalter 
und in der Neuzeit fortgesetzt. Und er prägt 
auch heute die geistigen Auseinandersetzun-
gen der Welt." In diesen müssen wir „— und 
dafür ist die Gestaltung des Schulwesens ge-
radezu der Prüfstein — entschlossen den le-
bendigen, auf Gedeih und Verderb der Wahr-
heit verschriebenen Geist Europas in uns wach-
halten. Eine Gesellschaft, die ... in einer ver-
meintlich .abgeklärten' Resignation das zuwei-
len harte Ringen ,um objektiv vertretbare 
Grundüb
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erzeugungen . . .' aufgäbe, hätte sich 
als europäische Gesellschaft zugleich selbst 
aufgegeben." )

Da diese soziologische Erkenntnis Gültigkeit 
beanspruchen kann, brauchen wir nur noch dar-
auf hinzuweisen, daß die Erkenntnis eines, das 
gesellschaftsgestaltende Handeln jedoch ein 
anderes ist. Vielleicht darf man hoffen, daß 
die, die die Begabung und das Amt zu handeln 
besitzen, ihre Folgerungen aus den Einsichten 
in die Struktur einer sozialen Gesellschaft zie-
hen, die die Soziologie erkennt und formuliert.

31) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 22.
32) Hugo Staudinger, Schule und pluralistische Ge-
sellschaft, a. a. O., S. 23.



Hugo Staudinger

Stellungnahme zu Stieglitz' soziologischen Reflexionen 
über gesellschaftlichen Pluralismus und Schule

Zunächst bin ich Herrn Stieglitz zu besonde-
rem Dank dafür verpflichtet, daß er trotz mei-
ner „soziologisch höchst dilettantischen" Aus-
drucksweise und meiner „soziologischen Unbe-
holfenheit" „Milde walten" läßt und mir dar-
über hinaus noch das Kompliment macht, daß 
man jeweils das, was gemeint ist, unschwer 
zu begreifen vermag. Er kennzeichnet in der 
Tat damit ein Bestreben, das meines Erachtens 
alle Wissenschaftler in stärkerem Maße haben 
sollten, nämlich sich ohne Rücksicht auf hoch-
gezüchtete Fachbegriffe allgemeinverständlich 
auszudrücken.
Die von Herrn Stieglitz vorgenommene Be-
griffsklärung kann man meines Erachtens nicht 
ohne Gewinn lesen. Das Ergebnis jedoch 
scheint mir problematisch zu sein. Denn Herr 
Stieglitz kommt schließlich dahin, zwischen 
einem negativen und einem positiven Plura-
lismusbegriff reinlich zu scheiden. Es muß 
aber ernstlich gefragt werden, ob er damit die 
Realität unserer Gesellschaft noch trifft.
Es gibt hin und wieder Erzieher, die einem 
Kinde zureden, indem sie erklären: „Das war 
jetzt der böse Peter, der die Ursel geschlagen 
hat. Aber ich glaube, inzwischen ist der gute 
Peter wiedergekommen und er wird lieb zu 
der Ursel sein." Es sollen keine Überlegungen 
darüber angestellt werden, ob eine solche 
Verhaltensweise erzieherisch gut oder schlecht 
ist. In jedem Falle sind sich auch die Erzieher, 
die diese Ausdrucksweise anwenden, darüber 
im klaren, daß in Wirklichkeit der gute und 
der böse Peter der gleiche Peter ist, daß es 
sich also keineswegs um zwei verschiedene 
Peter handelt. Meines Erachtens muß man sich 
analog zu diesem einfachen Beispiel auch dar-
über im klaren sein, daß die positive plurali-
stische Gesellschaft mit der negativen plura-
listischen Gesellschaft identisch ist, d. h. der 
Pluralismusbegriff muß, sofern er die Reali-
täten treffen will, notwendigerweise ambiva-
lent sein. In meinen verschiedenen Untersu-

chungen habe ich immer wieder versucht, die-
ser Ambivalenz gerecht zu werden und zu 
zeigen, daß der pluralistische Staat einerseits 
der Würde des Menschen in einer optimalen 
Weise gerecht zu werden vermag, daß er je-
doch andererseits notwendigerweise ständig 
in der Gefahr steht, zu entarten.

In dem von Herrn Stieglitz in der nachträg-
lich angeführten Anmerkung 27a zwar angege-
benen, jedoch praktisch nicht berücksichtigten 
Buch „Mensch und Politik" heißt es auf Seite 
43 ausdrücklich: „Im ersten Teil der Gesamt-
überlegungen, in der politischen Anthropolo-
gie, wurde wiederholt gesagt, daß der freie 
Mensch im Gegensatz zum umweltgebundenen 
Tier ständig in der Gefährdung lebt. Entspre-
chendes gilt notwendigerweise auch für den 
Staat. Je mehr sich der menschliche Staat von 
einem Tierstaat unterscheidet und in je höhe-
rem Maße er dem Wesen des Menschen ge-
recht wird, um so mehr ist er—wie der Mensch 
selbst — ständig gefährdet." Außerdem be-
finden sich in dem gleichen Buch auch Hin-
weise auf die Grenzen des Pluralismus. Die-
ser Gedanke wurde dann in der Untersuchung 
„Naturrecht, Menschenrechte Offenbarung", 
Frankfurt, fortgeführt, indem eine neue Bestim-
mung des Naturrechts versucht wurde.
Abschließend möchte ich sagen, daß die Unter-
suchung von Herrn Stieglitz durchaus eine 
wichtige und aufschlußreiche Ergänzung zu 
den von mir vorgetragenen Gedanken ist, daß 
sie jedoch nur dann die Realität trifft, wenn 
man die von Herrn Stieglitz vorgenommene 
Zweiteilung in einen „positiven Pluralismus-
begriff" und einen „geläufigen Pluralismus- 
begriff" nicht absolut, setzt und sich dessen 
bewußt bleibt, daß die pluralistische Gesell-
schaft tatsächlich alle positiven und negati-
ven Möglichkeiten permanent in sich ein-
schließt und somit weder im positiven Sinne 
abgesichert noch im negativen Sinne festge-
legt werden kann.
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